
Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz  

Auszug Integrationsvereinbarung 

 

In der Fassung BGBl. I Nr. 99/2006 

 

4. Hauptstück 

Allgemeine Voraussetzungen 

(…) 

Integrationsvereinbarung 

§ 14. (1) Die Integrationsvereinbarung dient der Integration rechtmäßig auf Dauer oder längerfristig 

niedergelassener Drittstaatsangehöriger. Sie bezweckt den Erwerb von Kenntnissen der deutschen Sprache, 

insbesondere der Fähigkeit des Lesens und Schreibens, zur Erlangung der Befähigung zur Teilnahme am 

gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben in Österreich. 

 

(2) Im Rahmen der Integrationsvereinbarung sind zwei aufeinander aufbauende Module zu erfüllen, wobei 

1. das Modul 1 dem Erwerb der Fähigkeit des Lesens und Schreibens und 

2. das Modul 2 dem Erwerb von Kenntnissen der deutschen Sprache und der Befähigung zur Teilnahme am 

gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben in Österreich dient. 

(3) Drittstaatsangehörige sind mit Erteilung oder Verlängerung eines Aufenthaltstitels zur Erfüllung einer 

Integrationsvereinbarung verpflichtet. Diese Pflicht ist dem Drittstaatsangehörigen nachweislich zur Kenntnis zu 

bringen. Keine Verpflichtung besteht, wenn er schriftlich erklärt, dass sein Aufenthalt die Dauer von zwölf 

Monaten innerhalb von 24 Monaten nicht überschreiten soll. Diese Erklärung beinhaltet den Verzicht auf die 

Stellung eines Verlängerungsantrages. 

(4) Ausgenommen von der Erfüllung der Integrationsvereinbarung sind Drittstaatsangehörige, 

1. die zum Zeitpunkt der Erfüllungspflicht (Abs. 8) unmündig sind oder sein werden, 

2. denen auf Grund ihres hohen Alters oder Gesundheitszustandes die Erfüllung der 

Integrationsvereinbarung nicht zugemutet werden kann; Letzteres hat der Drittstaatsangehörige durch ein 

amtsärztliches Gutachten nachzuweisen. 

(5) Die einzelnen Module der Integrationsvereinbarung sind erfüllt, wenn der Drittstaatsangehörige 

1. einen Nachweis über Kenntnisse des Lesens und Schreibens vorlegt (für Modul 1); 

2. einen Deutsch-Integrationskurs besucht und erfolgreich abschließt (für Modul 2); 

3. einen mindestens fünfjährigen Besuch einer Pflichtschule in Österreich nachweist und das Unterrichtsfach 

"Deutsch" positiv abgeschlossen hat oder das Unterrichtsfach "Deutsch" auf dem Niveau der 9. Schulstufe positiv 

abgeschlossen hat (für Modul 2); 

4. einen positiven Abschluss im Unterrichtsfach Deutsch an einer ausländischen Schule nachweist, in der die 

deutsche Sprache als Unterrichtsfach zumindest auf dem Niveau der 9. Schulstufe einer österreichischen 

Pflichtschule gelehrt wird (für Modul 2); 

5. einen Nachweis über ausreichende Deutschkenntnisse vorlegt (für Modul 2); 



6. über einen Schulabschluss verfügt, der der allgemeinen Universitätsreife im Sinne des § 64 Abs. 1 des 

Universitätsgesetzes 2002, BGBl. I Nr. 120, oder einem Abschluss in einer berufsbildenden mittleren Schule 

entspricht (für Modul 2); 

7. über eine Lehrabschlussprüfung gemäß dem Berufsausbildungsgesetz, BGBl. Nr. 142/1969, verfügt (für 

Modul 2); 

8. eine "Niederlassungsbewilligung - Schlüsselkraft" (§ 41) besitzt oder eine besondere Führungskraft im 

Sinne des § 2 Abs. 5a AuslBG1 ist; dies gilt auch für seine Familienangehörigen (für Modul 2). Die Erfüllung des 

Moduls 2 beinhaltet das Modul 1. 

(6) Nähere Bestimmungen über die Durchführung von Integrationskursen und Nachweisen hat der 

Bundesminister für Inneres durch Verordnung zu erlassen. 

(7) Die Behörde kann mit dem Drittstaatsangehörigen Orientierungsgespräche führen, spezielle 

Integrationserfordernisse identifizieren und konkrete Schritte zur Integrationsverbesserung empfehlen. 

(8) Drittstaatsangehörige, die zur Erfüllung der Integrationsvereinbarung verpflichtet sind, haben diese binnen 

fünf Jahren ab Erteilung oder Verlängerung des Aufenthaltstitels zu erfüllen. Auf Antrag kann ihnen unter 

Bedachtnahme auf ihre persönlichen Lebensumstände zur Erfüllung ihrer Integrationsvereinbarung Aufschub 

gewährt werden. Dieser Aufschub darf die Dauer von jeweils zwei Jahren nicht überschreiten; er hemmt den Lauf 

der Fristen nach § 15. 

Kostenbeteiligungen 

§ 15. (1) Der Bund ersetzt die Kurskosten bis zum Höchstsatz nach Abs. 3, wenn das Modul 1 spätestens 

binnen einem Jahr nach Beginn der Erfüllungspflicht erfolgreich abgeschlossen worden ist. 

(2) Familienangehörigen nach § 47 Abs. 2 und Familienangehörigen von Drittstaatsangehörigen in den 

Fällen des § 46 Abs. 4 ersetzt der Bund 50 v.H. der Kurskosten des Moduls 2, sofern sie dieses spätestens 

binnen zwei Jahren, nachdem sie erfüllungspflichtig geworden sind, erfolgreich abgeschlossen haben. Die 

Zweijahresfrist beginnt mit Erfüllung des Moduls 1, jedenfalls aber zwölf Monate nach Beginn der Niederlassung 

zu laufen. 

(3) Der Bundesminister für Inneres ist im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen ermächtigt, 

durch Verordnung Höchstsätze festzulegen, die der Bund nach Abs. 1 und 2 ersetzt. Höchstsätze haben sich an 

den Kosten der zur Verfügung stehenden Integrationskurse zu orientieren. 

(4) Für Kosten, die dem Anbieter eines Integrationskurses nicht vom Bund ersetzt werden, haftet der 

Verpflichtete aus einer Haftungserklärung solidarisch. 

Kursangebot 

§ 16. (1) Die angebotenen Kurse haben jedenfalls zu enthalten: 

1. für das Modul 1 den Erwerb der Fähigkeit des Lesens und Schreibens und 

2. für das Modul 2 Kenntnisse der deutschen Sprache zur Kommunikation und zum Lesen alltäglicher Texte 

sowie von Themen des Alltags mit staatsbürgerschaftlichen Elementen und Themen zur Vermittlung  der 

europäischen und demokratischen Grundwerte, die eine Teilnahme am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und 

kulturellen Leben in Österreich ermöglichen. 

(2) Die Zertifizierung der Kurse und die Evaluierung der vermittelten Lehrinhalte werden vom 

Österreichischen Integrationsfonds vorgenommen. Die Kurse werden mit einer Gültigkeitsdauer von bis zu drei 

Jahren zertifiziert; die Zertifizierung kann auf Antrag um jeweils drei Jahre verlängert werden. 

(3) Auf die Bereitschaft der Länder und Gemeinden, die schon vor In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes 

Kurse im Sinne des Abs. 1 durchgeführt und finanziert haben und sich bereit erklären, diese weiterhin 
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durchzuführen, ist bei der Zertifizierung Bedacht zu nehmen. Kostenbeteiligungen der Länder und Gemeinden 

vermindern Beiträge gemäß § 15 nicht. 

(4) Die Inhalte der Kurse in Bezug auf Lernziele, Lehrmethode und Qualifikation des Lehrpersonals, die 

Anzahl der Unterrichtseinheiten sowie Form und Inhalt der Kursbestätigung werden durch Verordnung des 

Bundesministers für Inneres festgelegt. 

(5) Der Österreichische Integrationsfonds kann die Zertifizierung während der Gültigkeit entziehen, wenn die 

Lernziele, die Lehrmethode oder die Qualifikationen des Lehrpersonals nicht Abs. 1 entsprechen. 

 


